
1 
 

 
 

Fachbereich Werte und Normen 
 

Schulinternes Curriculum für die Sekundarstufe II 
Einführungs- und Qualifikationsphase für das Abitur 2025 

 
Der Bildungsbeitrag des Faches Werte und Normen-Unterricht 

Vorbemerkungen 
Alle Überlegungen zur Erteilung des Werte und Normen-Unterrichts orientieren sich an dem aktuellen Kerncurriculum 
für das Fach Werte und Normen und den Vorgaben der EPA Ethik. 
 
Die Fachkonferenz hat am 19.10.2017 beschlossen, bis auf Weiteres kein verbindliches Lehrwerk für die Einführungs- 
und Qualifikationsphase einzuführen. Vielmehr werden zu Schuljahresbeginn in jedem Kurs individuelle Absprachen 
getroffen. Die Entscheidung über die Einführung und damit einhergehende Anschaffung eines Lehrwerks obliegt der 
jeweiligen Fachlehrkraft. 

 
Das Fach Werte und Normen wird besonders durch den Sachverhalt geprägt, dass es auf Voraussetzungen bei 
Schülerinnen und Schülern trifft wie Wert- und Verhaltensmuster, religiöse und/oder weltanschauliche Prägungen, 
Moralvorstellungen etc., die teils noch offen, häufig jedoch bereits tief in ihrer Persönlichkeit verankert sind. Auf diese 
reagiert das Unterrichtsfach verstehend und verstehend-machend und nimmt zugleich gestaltend Einfluss. Das 
Vorhandene im wahrsten Sinne des Wortes „begreifbar“ zu machen und ihm zugleich etwas entgegenzusetzen (u.a als 
historisches und ethisches Orientierungswissen), das die vorhandenen Wertmuster zu provozieren, erweitern, 
verstärken, in Frage zu stellen vermag. Der Werte und Normen-Unterricht bezieht sich dabei auf altersgerecht adäquate 
Problemstellungen und Fragen der Philosophie, Religions- und Gesellschaftswissenschaften (→ Bezugswissenschaften) 
und soll den Schülerinnen und Schülern verschiedene inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen vermitteln. Die 
verbindlichen prozessbezogenen Kompetenzen sind über die Rahmenthemen mit entsprechenden Inhalten zu 
verbinden. Die in jedem Jahrgang zu erwerbenden Kompetenzen sowie entsprechenden Inhalte werden vor Beginn 
eines Schuljahres von der Lehrkraft festgelegt. Die prozessbezogenen Kompetenzbereiche umreißen die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, mit denen die Lernenden die inhaltlichen Kompetenzbereiche mit zunehmender Selbstständigkeit 
erarbeiten. Folgende drei prozessbezogene Bereiche strukturieren den Unterricht, wobei es Überschneidungen und 
wechselseitige Abhängigkeiten gibt: 
 
Methoden 
Maßgeblich zu erwerbende Grundfertigkeiten sind: 
- Erschließen und Einüben logisch konsistenter Argumentation 
- Erschließen originärer Texte aus den Bereichen Philosophie, Religions- und Sozialwissenschaften 
- Verfassen eigener Texte (philosophische Essays) in Auseinandersetzung und mit Hilfe des 
Gelernten 
Als fachspezifische Methoden dienen dazu: 
- philosophische Essays 
- Dilemma-Diskussionen 
- Gedankenexperimente 
- Fallanalysen 
- Techniken der visuellen Deutung 
- Rollenspiele 

 
 
Medien 
Siehe Medienkonzept Werte und Normen 

Das Unterrichtsfach Werte und Normen leistet einen wichtigen Beitrag, um den Ansprüchen gerecht 

zu werden, die der § 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes formuliert. Dem dort verankerten Ziel, 

„[...] die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des Christentums, des 

europäischen Humanismus und der Ideen der liberalen, demokratischen und sozialen 

Freiheitsbewegungen“ weiterzuentwickeln, trägt das Fach Werte und Normen in besonderem Maße 

Rechnung (KC 2018, S. 5). 
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Leistungsbewertung 
Bei der Bewertung von schriftlichen und sonstigen Leistungen dienen die in der EPA (2006, S. 11-12) beschriebenen 
Anforderungsniveaus als Grundlage. Dabei sollen alle drei Bereiche in angemessenem Verhältnis zum Tragen kommen, 
wobei der Schwerpunkt im Anforderungsbereich II liegt und der Anforderungsbereich I stärker zu berücksichtigen ist als 
der Anforderungsbereich III (vgl. KC 2018, S. 45). 
Zu den sonstigen Leistungen zählen mündliche und andere fachspezifische Leistungen wie z.B. 

- Beiträge im Unterrichtsgespräch 
- mündliche Überprüfungen 
- Unterrichtsdokumentationen (z.B. Protokoll, Lernbegleitheft, Lerntagebuch, Portfolio) 
- Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen 
- (mediengestützte) Präsentationen 
- Ergebnisse von Partner- und Gruppenarbeiten und deren Darstellung 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind im Verlauf des Semesters mehrfach über ihren aktuellen Leistungsstand zu 
informieren. Die Kriterien für die Bewertung der sonstigen Leistungen finden sich unten in der Tabelle. 
 
Klausuren 
Bei Beeinträchtigenden schwerwiegenden und gehäuften Verstößen gegen die Sprachrichtigkeit und die äußere Form 
die Verständlichkeit und Lesbarkeit der Klausur, können nach Ermessen der Fachlehrkraft ein bis zwei Notenpunkte 
abgezogen werden. 
 
Abitur: 
Im Fach Werte und Normen ist es den SuS der Oberstufe möglich, das Fach als Prüfungsfach (P4/P5) zu belegen. 
Voraussetzung hierfür ist es, dass Werte und Normen bereits in einem Halbjahr der Einführungsphase als 
Unterrichtsfach belegt wurde und in 12.1 mindestens zwei Klausuren geschrieben werden. (Gewichtung 50/50).  
 
Mögliche Prüfungsleistungen: 
P4: schriftliche Abiturprüfung 
P5: mündliche Abiturprüfung 
 
Für die schriftliche Abiturprüfung (P4) ist es unerlässlich, dass die (jährlich wechselnden) Hinweise zu den schriftlichen 
Abiturprüfungen im Fach Werte und Normen eingehalten und die verbindlichen Materialien im Unterricht einbezogen 
werden.Grundlage der schriftlichen Abiturprüfung in Niedersachsen sind die geltenden Einheitlichen 
Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Ethik (EPA) sowie das Kerncurriculum „Werte und Normen für das 
Gymnasium – (gültig seit dem 1. 8. 2018). Entsprechend den Vorgaben der EPA werden die Abiturprüfungsaufgaben so 
konzipiert sein, dass sie sich nicht auf ein Pflicht- bzw. verbindlich festgelegtes Wahlmodul eines Rahmenthemas 
beschränken  
 
Gesamtzensur 
Zur Ermittlung der Gesamtzensur sind die Ergebnisse der Klausuren und die Bewertung der sonstigen Mitarbeit im 
Unterricht heranzuziehen. Genauere Angaben stehen in der Tabelle unten. 
 
Operatoren 
Die Operatoren werden entsprechend des Kerncurriculums verwendet (siehe KC 2018, S. 48f.). Dies gilt insbesondere 
für die Aufgabenstellungen in den Klausuren. 
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- Wahrnehmen und Beschreiben 

- Verstehen und Reflektieren 

- Diskutieren und Urteilen 
 

Grundsätzlich vollzieht sich der Kompetenzerwerb in drei verschiedenen Anforderungsbereichen. Zwar gibt es innerhalb 
dieser Anforderungsbereiche Überschneidungen, doch prinzipiell können folgende Ebenen unterschieden werden: 

 

- AFB I: Reproduktion und Beschreibung (30% Gewichtung in Klausuren) 

- AFB II: Reorganisation und Transfer (40% Gewichtung in Klausuren) 

- AFB III: Beurteilung und Reflexion (30% Gewichtung in Klausuren) 
 
Das Fach wird in der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11) als zweistündiges und in der Qualifikationsphase 
(Jahrgangsstufen 12 und 13) jeweils als dreistündiges Unterrichtsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau 
angeboten. Die verbindlichen inhaltlichen Kompetenzen der entsprechenden Rahmenthemen und ihrer Pflichtmodule 
werden durch die untenstehenden Wahlpflichtmodule ergänzt. Über die Pflicht- und Wahlmodule hinaus können 
zusätzliche Unterrichtsthemen eingebracht werden. Zusätzlich müssen die Hinweise für die schriftlichen Abiturprüfungen 
berücksichtigt werden.  
 
Zur Planung: 
Pflichtmodule halten grundlegendes Wissen und elementare Fähigkeiten zum Rahmenthema bereit. Die Wahlmodule 
führen diese Grundlagen in ausdifferenzierender und konkretisierender Weise weiter. So werden die im Pflichtmodul 
erworbenen Kernkompetenzen bei der Behandlung der Wahlmodule wieder aufgegriffen, gefestigt und ausgebaut. Damit 
kann ein kumulativer Kompetenzaufbau auch unter den Rahmenthemen gewährleistet werden.Die Reihenfolge der 
Rahmenthemen ist als Standardfolge aufzufassen und einzuhalten, um Schülerinnen und Schülern das Wiederholen eines 
Schuljahres zu ermöglichen, kann aber aus gewichtigen Gründen durch Beschluss der Fachkonferenz innerhalb eines 
Schuljahres geändert werden (vgl. KC 2018, S. 14). 
 

Inhaltsbezogene Kompetenzbereiche der Einführungsphase 
 

Halbjahr / Semester Rahmenthema Pflichtmodul Wahlmodul 

11.1 Individuum und 
Gesellschaft 
(Rahmenthema 1) 

 Recht und 
Gerechtigkeit 

 (1) Pluralismus und Konsens 

(2) Modelle staatlicher 
Gemeinschaft 

(3) Utopien und Ideologien 

11.2 Religionen und 
Weltanschauungen 
(Rahmenthema 2) 

 Bedeutung und 
Funktionen von 
Religionen 
Weltanschauungen 

 (1) Gesellschaftliche Aspekte 
von Religionen und 
Weltanschauungen 

(2) Ethnologische Aspekte 
von Religionen und 
Weltanschauungen 

(3) Ethische Aspekte von 
Religionen und 
Weltanschauungen. 

 

Zu jedem Pflichtmodul werden Grundbegriffe ausgewiesen, die verbindlich sind. 

 

Rahmenthemen, Pflicht- und Wahlmodule, Kompetenzen sowie Unterrichtsaspekte 

 

Rahmenthema 1: Individuum und Gesellschaft (11.1) 

Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler ... 

• unterscheiden verschiedene Formen von Recht und Gerechtigkeit, 

• untersuchen individuelle und gemeinschaftliche Problemfelder von 
Gerechtigkeit, 

• beurteilen die Umsetzung von Recht und Gerechtigkeit in 
unterschiedlichen 
Gesellschaften und Gemeinschaften 

Pflichtmodul 

 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 

• Formen der Gerechtigkeit 



4 
 

Recht und Gerechtigkeit • Funktionen des Rechts 
• Naturrecht vs. Rechtspositivismus 

• Prinzipien und Problemfelder von Gerechtigkeit 

• Bedingungen und Funktionen von Strafe 
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 

•„austeilende Gerechtigkeit“ und „ausgleichende Gerechtigkeit“ nach 
Aristoteles 
• „Gerechtigkeit als Fairness“ (John Rawls) 

• naturrechtliche Konzeptionen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit 
• Sozialstaat, Rechtsprechung/Rechtsgüterabwägung 
• Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern 

• Verhältnis zwischen Recht und Moral 
• Schuldfähigkeit 

• Funktionen von Strafe (Generalprävention, Spezialprävention, Vergeltung), 
Strafmaßnahmen 

• Begründungen der Menschenwürde (z. B. Kant, Religionen) 

• Grundrechte und Menschenwürde als idealistische Grundlage in 
Rechtssystemen 
• Gerechte Kriege? 

 
Verbindliche Grundbegriffe 

ausgleichende Gerechtigkeit, austeilende Gerechtigkeit, Grundrechte, 
Herrschaft, Menschenrechte, Menschenwürde, Naturrecht, 
Rechtspositivismus, Schuld, Schuldfähigkeit 

Wahlmodul 3 

(festgelegt durch 
Fachkonferenz) 

Modelle staatlicher Gemeinschaft 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 

•das Konstrukt Naturzustand als Legitimation staatlicher Modelle 
•Begründungen und Zielsetzungen für verschiedene Staatsformen 

•Kriterien und Gefährdungen rechtsstaatlicher Ordnungen 

 

Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen 

•Naturzustand vs. staatlicher Zustand bei Hobbes, Locke und Rousseau 

•Instrumentalisierung der Moral für staatliche Herrschaft, Selbsterhaltung 

durch Souverän, Legitimierung des totalen Staates, Sicherung des Eigentums, 
Herrschaftstypologien 

•Kontraktualismus, Liberalismus, Kommunitarismus, Anarchismus, 
Totalitarismus 
•repräsentative vs. direkte Demokratie 

•internationale Staatengemeinschaft oder Weltgesellschaft? 

•Nationalstaat vs. Staatenbund 

•Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Verantwortung 

•globale Herausforderungen, z. B. nachhaltiger Umweltschutz, Weltfrieden, 
Garantie von Menschenrechten weltweit, ökonomische Vernetzungen 
•Gewaltenteilung, Grund- und Bürgerrechte, Rechtsschutz 

 

Rahmenthema 2: Religionen und Weltanschauungen (11.2) 

Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler ... 
• setzen sich mit verschiedenen Ausdrucksformen des Religiösen auseinander, 
• analysieren Funktionen von Religionen und Weltanschauungen, 
• interpretieren verschiedene Positionen der Religionskritik. 

Pflichtmodul 

 

Bedeutung und Funktion von 
Religionen und 

Weltanschauungen 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 

• Ausdrucksformen des Religiösen, v. a. am Beispiel des Heiligen 

• Funktionen von Religionen und Weltanschauungen 

• Positionen der Religionskritik 
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 

• Theismus, Atheismus, Agnostizismus 
• das Wesen der Religion, z. B. Unterscheidung von Religion oder Religionen? 

• das „Heilige“ und das „Profane“ in den verschiedenen Religionen, v. a. im 
Hinblick auf Gottesvorstellungen und Hierophanien 

• der Mensch im Verhältnis zum Heiligen und Profanen, z. B. in Riten und 
Initiationen 
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• Funktionen von Religionen und Weltanschauungen (z. B. nach 
Stoodt/Kaufmann), v. a. 

weltanschaulich-sinnstiftende Funktion (Fragen nach dem Sinn des Lebens, des 
Leidens und des Sterbens) 

• Ethische Vorschriften in Religionen und Weltanschauungen 
• Problematisierung von Gottesbeweisen 

• „Gott“ als regulative Idee bei I. Kant 
• Prämissen und Grenzen säkularer (z. B. Humanismus) und atheistischer 
Positionen 

• Positionen der externen Religionskritik (z. B. Feuerbach, Marx, Nietzsche, 
Freud, Dawkins) 

• intrareligiöse und interreligiöse Religionskritik (z. B. Drewermann, Küng, 
Hamed Abdel- 
Samad, Buber) 

• lebensförderliche und lebensfeindliche Formen von Religion 

Verbindliche Grundbegriffe 

Atheismus, Glaube, das Heilige, Hierophanie, das Profane, Religion(en), 
Säkularismus, 
Weltanschauung 

Wahlmodul 2 
(festgelegt durch Fachkonferenz) 

 

(3) Ethische Aspekte von 
Religionen und Weltanschauungen. 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 

• ethische Vorschriften in Religionen und Weltanschauungen 

• religiöse/weltanschauliche Deutungen von Freiheit und Determination 

• religiöse/weltanschauliche Aspekte von Teilethiken 

 

Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen 

• die drei Wege der Befreiung im Hinduismus, Kastenethik, die Lehre der vier 
Lebensziele 

• die karmische Wiedergeburt im Buddhismus, die „vier edlen Wahrheiten“ und 
der „achtfache Pfad“, „Sünde“ und „Schuld“ im Buddhismus, Buddhismus als 
Ethik vs. Buddhismus als Religion 

•die 10 Gebote im Judentum, Vorschriften in der Lebensführung, „Strafe“ und 

„Buße“ 

•die 10 Gebote, die Bergpredigt sowie das Gebot der Nächstenliebe als 
Grundlage der christlichen Sozialethik, Primat des Evangeliums vor dem Gesetz 
(Verhältnis Ethik und Recht) 

•der Islam als Gesetzesreligion, Verhältnis von Staat und Religion, 
Unterordnung des Einzelnen von der Familie bis hin zum Verhältnis zu Allah 

•ethische Grundlagen des weltlichen Humanismus: die Vernunft als Grundlage 
für theoretische Reflexion und praktisches Handeln, säkulare Begründungen vs. 
die Annahme einer göttlichen Instanz und religiöser Dogmen, geschichtliche 
Entwicklung des Humanismus, die Tradition der freireligiösen Gemeinschaft 

•ethische Begründungen jenseits von religiösen Kontexten 

•ausgewählte Positionen des Atheismus 

•religiöse/weltanschauliche Aspekte in Bereichsethiken, z. B. ökologische (z. B. 
Bewahrung der Schöpfung), medizinische Ethik (z. B. Gentechnik, PID) 

 
Inhaltsbezogene Kompetenzbereiche im ersten Schuljahrgang der Qualifikationsphase 

 

Halbjahr / Semester Rahmenthema Pflichtmodul Wahlmodul 

12.1 Anthropologie 
(Rahmenthema 3) 

Spezifische Dimensionen des 
Menschseins 

(1) Menschenbilder in den 
Wissenschaften 

(2) Menschenbilder in 
Religionen und 
Weltanschauungen 

(3) Die philosophische 
Anthropologie der Moderne  

12.2 Ethik  

(Rahmenthema 4) 

Normative Ethik (1) Ethik in Medizin und 
Wissenschaft 

(2) Ökologische Ethik 
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(3) Wirtschaftsethik 

 

Rahmenthema 3: Anthropologie (12.1) 

Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler ... 
• analysieren und reflektieren zentrale Wesenseigenschaften des Menschen, 

• untersuchen freiheitlich und deterministisch geprägte Menschenbilder, 

• setzen sich mit verschiedenen Positionen zum Verhältnis von Leib und Seele 
auseinander.Darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau: 

• reflektieren den Einfluss von Zeit auf das menschliche Leben 

Pflichtmodul 

 

Spezifische Dimensionen 

Des Menschseins 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 

• Wesenseigenschaften des Menschen 

• Freiheit und Determinismus 

• Leib-Seele-Problem 

 

Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 

• „notwendige und hinreichende Wesenseigenschaften („propria“) des 
Menschen (etwa über einen Mensch-Tier-Vergleich) 
• anthropozentrische Positionen (z. B. bei Aristoteles, Pico della Mirandola 

oder Kant) 

• Selbstreflexivität und Selbsterkenntnis als menschliche Wesenseigenschaft 
(z. B. bei Platon, Augustinus, Meister Eckhart, Descartes oder Nietzsche) 
• der Mensch als vernunftbegabtes Wesen (z. B. bei Aristoteles, Voltaire, Kant 
oder Hegel) 
• Arbeit und Produktion (z. B. bei Marx) 

• der mechanistische Determinismus (z. B. bei de la Mettrie oder d’Holbach) 

• der Mensch als gesellschaftlich determiniertes Wesen (z. B. bei P. Bourdieu) 

• soziale Rollen und Rollenerwartungen (z. B. bei Simmel, G.H. Mead oder 
Dahrendorf) 
• Handlungsfreiheit/Wahlfreiheit/Willensfreiheit (mit juristischen, 
psychologischen oder pädagogischen Implikationen der jeweiligen Positionen) 
• Kompatibilismus (z. B. bei Hume oder Bieri) 

• Beiträge der Hirnforschung zum Thema „Willensfreiheit“ (z. B. bei G. Roth, A. 

Damasio, W. Singer oder J.D. Haynes) 

• Kritik am Determinismus (z. B. bei B. Falkenburg oder P. Bieri) 

• der Mensch als freier Selbstentwurf (z. B. bei J.-P. Sartre) 

• Substanzdualismus (z. B. bei Descartes) vs. Substanzmonismus (z. B. bei 
Spinoza, Popper/ Eccles oder in der indischen Philosophie) 
• Varianten des Substanzdualismus: z. B. Interaktionismus und 
Epiphänomenalismus 

• Varianten des Substanzmonismus: z. B. Identitätstheorie, Behaviorismus, 

eliminatorischer Materialismus 
• die Zeitwahrnehmung des Menschen (z. B. bei Augustinus, M. Heidegger oder 
W.James) 
 

Verbindliche Grundbegriffe 

Anthropologie, Determinismus, Dualismus, Freiheit, Indeterminismus, 
Kompatibilismus, Leib-Seele- Dualismus, Monismus, Selbstreflexivität, soziale 
Rolle, Vernunft, Willensfreiheit/Handlungsfreiheit 

Wahlmodul 2 

(festgelegt durch Hinweise zum Abitur 
2025) 
 

Menschenbilder in Religionen und 
Weltanschauungen 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 

• Menschenbilder im Christentum, Judentum und im Islam 
• Menschenbilder im Buddhismus und im Hinduismus 

• Menschenbilder des Humanismus 

 

Verbindliche Materialien: 
Weiz, Bettina (2022): Der Buddhismus – von Indien in die Welt, Podcast des 

Bayrischen Rundfunks in der Reihe RadioWissen, bis 2027 abrufbar unter: 

https://deref- 

web.de/mail/client/2jOjyvFSvcA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.br.de 

%2Fmediathek% 2Fpodcast%2Fradiowissen%2Fder-buddhismus-von-indien-in-die- 
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welt%2F1852499 

 

Levy, Mordechay (1993): Jüdisches und israelisches Selbstverständnis (Vortrag von 

Mordechay Lewy, Generalkonsul des Staates Israel in Berlin, innerhalb der 3. Tage der 
jüdisch-israelischen Kultur im europäischen Kulturzentrum in Thüringen), in Via 

Regia Heft 11, Jg. 1993, S. 46-50, Text abrufbar unter: https://www.via-
regia.org/bibliothek/autorenl.php 

 

Ratzinger, Josef (1960): Sakramente – Gemeinschaft im Heiligen, in: Pfister, Peter 

(Hg.), Für das Leben der Welt. Der Eucharistische Weltkongress 1960 in München, 

Regensburg 2010, 172-174, hier 172f., Text abrufbar unter: http://www.institut-papst- 

benedikt.de/nc/ergebnisausgabe/schriften/gnade/text/sakramente-gemeinschaft-im- 

heiligen.html 

 

Islam-Forum (2009, ohne Autorin oder Autor): Der Sinn der Ibada oder des 

Gottesdienstes, abrufbar unter: https://www.islam-forum.eu/der-sinn-der-ibada-oder- 

des-gottesdienstes/#page 

 

Evangelische Kirche in Deutschland (2018): Rechtfertigung – Allein aus dem Glauben 

wird der Mensch vor Gott gerecht, Text abrufbar unter: 

https://www.ekd.de/Rechtfertigung-11252.htm 

 

Humanistischer Verband Deutschlands: (ohne Autorin oder Autor): Dem Leben einen 

Sinn geben: Humanistische Überzeugungen, in: Humanistischer Verband Deutschlands: 
Humanistisches Selbstverständnis 2018, Berlin 2018, Abschnitt 4, S.21 bis 30 
https://humanismus.de/wp-
content/uploads/2020/12/humanistisches_selbstverstaendnis_hvd.pdf 

 

Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 

• die Rechtfertigungslehre Luthers 

• der Mensch als „Stellvertreter Gottes auf Erden“ im Koran 

• „Leben auf der Erde als Prüfung vor Allah“ im Islam 
• Verantwortung und Schuld im Christentum, im Judentum und im Islam 

• die „vier edlen Wahrheiten“ des Buddhismus 

• der „achtfache Pfad“ im Buddhismus 

• Daseinsbereiche der Reinkarnation im Buddhismus 

• die Metaphysikfreiheit des frühen Buddhismus 

• der Bodhisattva im Mahayana-Buddhismus 

• Samsara als stetiges Prinzip des Seins im Hinduismus 

• das Kastensystem des Hinduismus 

• das Gesetz des Karmas im Buddhismus und im Hinduismus 

• „Dharma“ im Buddhismus und Hinduismus 

• Altern, Sterben und Tod im Christentum, im Judentum, im Islam, im 
Buddhismus und Hinduismus 
• die Vereinbarkeit von Religiosität und Wissenschaften 

• Weltlichkeit und Werteorientierung im Humanismus  

 

Rahmenthema 4: Ethik (12.2) 

Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler ... 
• unterscheiden verschiedene Typen, Funktionen und Geltungsbereiche von 
Normen 
• analysieren und diskutieren Grundzüge normativer ethischer Positionen, 

• reflektieren die Tragweite und die Praktikabilität normativer Positionen in 
Feldern der angewandten Ethik 

Pflichtmodul 

 

Normative Ethik 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 

•Deskriptivität und Präskriptivtät in Alltagssprache, Wissenschaften und Ethik 

• Aspekte der Tugendethik 

• Aspekte des Konsequenzialismus 
• Aspekte deontologischer Ethik 

 
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 

• Naturalistischer Fehlschluss, Sein-Sollen-Fehlschluss, normativistischer 

https://www.ekd.de/Rechtfertigung-11252.htm
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Fehlschluss, Kategorienfehler 
• normative Ethik vs. deskriptive Ethik 

• normative Ethik im Unterschied zu Psychologie, Soziologie und 
Rechtswissenschaften 
• Grundzüge tugendethischer Positionen (z. B. bei Platon, Aristoteles oder 

Thomas von Aquin) 

• quantitativer Handlungsutilitarismus (Bentham) 
• qualitativer Handlungsutilitarismus (Mill) 

• Handlungsutilitarismus und Präferenzutilitarismus (Singer) 
• Immanuel Kant: Pflichtbegriff, Maxime vs. Imperativ, der kategorische 
Imperativ in verschiedenen Formulierungen, Autonomie des (guten) Willens 

• Klassifizierung normativer Modelle (deontologisch vs. teleologisch) 

• Argumentationstypen (Autoritäts-, Analogie-, Tatsachen-, Folgenargument, 
empirisches bzw. normatives Argument) 

 

Verbindliche Grundbegriffe 

Autonomie, Deontologie, Handlungsutilitarismus (quantitativ und qualitativ), 
Hedonismus, kategorischer Imperativ, Legalität, Maxime, Metaethik, 
Moralität, normative Ethik, Teleologie, Tugend 

Wahlmodul 3 

(festgelegt durch 

Hinweise zum 
Abitur 2025) 

 

Wirtschaftsethik 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 

• Ethik der Wirtschaft als Reflexion wirtschaftlicher und ethischer 
Orientierungen 

• Individualethiken und Sozialethiken im wirtschaftlichen Handeln 

 

Verbindliche Materialien: 
Klees, Bernd (2003): Wirtschaftsethik der Globalität, in: APuZ B5/2003, Bonn 2003 S. 3-6, abrufbar 
unter: 

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/27833/wirtschaftsethik-der-globalitaet/ 

 

Homann. Karl (2008): Was bringt die Wirtschaftsethik für die Ethik? 

Abschiedsvorlesung an der Lud- wig-Maximilians-Universität München am 17.Juli 2008, hrsg. vom 
Wittenberg-Zentrum für globale Ethik, Diskussionspapier Nr. 2008-4, S. 2-14, abrufbar unter: 

https://www.cssa-wiesbaden.de wiesbaden.de/ 

fileadmin/Dokumente/Wirtschaftsethik /Ethik_als_Produktivit%C3%A4tsfaktor/ 

 

Hohmann_Was_bringt_Wirtschaftsethik_f%C3%BCr_Ethik_2 008-4.pdf 

Paech, Niko (2015): Postwachstumsökonomie. Weniger ist mehr., hrsg. Vom Zukunftsinstitut, 
Frankfurt am Main 2015, Text abrufbar unter: 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/postwachstumsoekonomie-weniger-ist-mehr/ 

Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 
• „Arbeit“ als allgemein anerkannte notwendige Grundlage menschlicher 
Existenz 

• Produktionsbedingungen und Entfremdung als Grundlagen der 
Daseinsform 

• Humanität, Solidarität, Verantwortung, soziale Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit, Verantwortung für künftige Generationen 
• Ideal der Gerechtigkeit im Spannungsverhältnis zu ökonomischer Freiheit 
und Dynamik 

• Wirtschaftsordnungen: Soziale Marktwirtschaft, Freie Markwirtschaft, 
Planwirtschaft 

• Wirtschaftsethische Positionen von Wachstumskritik (z. B. bei Tomáš 
Sedláček) 
• „Marktpreis“ und „natürlicher Preis“, Angebot und Nachfrage, „Invisible 

Hand“ 

• ethischer Egoismus, Utilitarismus und Deontologie sowie religiöse Ethiken 
als Orientierungs- und Legitimationsansatz 

 

Inhaltsbezogene Kompetenzbereiche im zweiten Schuljahrgang der Qualifikationsphase  
 

Halbjahr / Semester Rahmenthema Pflichtmodul Wahlmodul 
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13.1 Wahrheit und 
Wirklichkeit 
(Rahmenthema 5) 

 Wahrheitsansprüche (1) Wahrheit und 
Wirklichkeit in den 
Medien 

(2) Sprache, 
Wahrheit und 
Wirklichkeit 

 

13.2 Lebensentwürfe 
(Rahmenthema 6) 

Sinn, Glück und 
Krisenerfahrungen 

 (1) Bildung, Arbeit und Beruf 

(2) Identität im 
beschleunigten Zeitalter 

(3) Leiblichkeit, Liebe und 
Sexualität 

 
Rahmenthema 5: Wahrheit und Wirklichkeit (13.1) 

Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler ... 
• reflektieren Dimensionen des „Für-wahr-Haltens“: Glauben, Meinen, 
Wissen, 
• charakterisieren verschiedene Wahrheitstheorien und 
Verifikationsverfahren, 
• untersuchen kultur- und gesellschaftsspezifische Quellen und Zugänge 
von Wahrheit 
und Wirklichkeit. 

Pflichtmodul 
 
Wahrheitsansprüche 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 
• Dimensionen des „Für-wahr-Haltens“: Glauben, Meinen, Wissen 
• Wahrheitstheorien und Verifikationsverfahren 
• kultur- und gesellschaftsspezifische Quellen und Zugänge von Wahrheit 
und Wirklichkeit 
 
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 
• Subjektivität, Objektivität, Intersubjektivität 
• Kohärenz-, Korrespondenz-, Konsenstheorie 
• Wahrheitsansprüche von Religionen und Weltanschauungen 
• der Wahrheitsbegriff in den Rechtswissenschaften 
• Beweise, Syllogismen, Empirie, Definitionen, Induktion und Deduktion 
• Wissenschaftlichkeit: rationale, intersubjektive, lehrbare 
Erkenntnisse/Ursachenforschung 
• realistische Positionen der Wissenschaftstheorie (z. B. bei McMullin, 
Putnam, Cartwright) 
• nicht-realistische Positionen der Wissenschaftstheorie (z. B. bei 
Feyerabend oder Mach) 
 
Verbindliche Grundbegriffe 
Falsifikation, Glauben-Meinen-Wissen, Kohärenztheorie, Konsenstheorie, 
Korrespondenztheorie, Subjektivität-Objektivität-Intersubjektivität, 
Verifikation, Wahrheit, 
Wirklichkeit 

Wahlmodul 1 
 
(festgelegt durch 
Fachkonferenz) 
 
Wahrheit und Wirklichkeit in den 
Medien 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 
• Konstruktion und Rezeption medialer Wirklichkeiten 
• Chancen und Risiken der Medien für Individuum und Gesellschaft 
• Dimensionen der Verantwortung im Umgang mit Medien 
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 
• Grundpositionen der Medientheorie (z. B. McLuhan, Postman) 
• Spezifität der verschiedenen Medien (z. B. Buchdruck, Fotografie, Film, 
bildende Kunst, Rundfunk, TV, world wide Web) 
• Chancen und Gefahren von Medien in unterschiedlichen politischen 
Systemen (Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt vs. Manipulation und 
Verfälschung) 
• explizite und implizite Wertevermittlung in Medien 
• digitaler Populismus 
• Datenschutz/Big Data 
• Verzerrung im Selbst- und Weltbild/mediale Auflösung von 
Identitätsgrenzen 
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• Vermischung von Realität und Virtualität 
• Menschenwürde vs. Kommerzialisierung (z. B. bei 
Katastrophenberichterstattungen oder bei der Etablierung eines 
Prominenten) 
• individuelle Verantwortung im Umgang mit dem Internet, z. B. 
Beschleunigung und Fremdbestimmung vs. Aufklärungsfunktion, 
partizipatives Web, Identitätserweiterung 
• Besonderheiten der Kommunikation im Internet (z. B. in sozialen 
Netzwerken) 

 
Rahmenthema 6: Lebensentwürfe (13.2) 

Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler ... 
• analysieren verschiedene Aspekte der Postmoderne, 
• untersuchen die Position des Eudaimonismus sowie verschiedene 
Sinnkonzeptionen, 
• setzen sich mit den Phänomenen Krise und Resilienz auseinander. 

Pflichtmodul 
 
 
Sinn, Glück und 
Krisenerfahrungen 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 
• Postmoderne als „Markt der Möglichkeiten“ 
• Eudaimonismus und Sinnkonzeptionen 
• Krise und Resilienz 
Zusätzlich für erhöhtes Anforderungsniveau: 
• der Glücksbegriff in der modernen Psychologie 
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 
• Konzeptionen von Postmoderne 
• Narrationen als Identitäts- und Sinnstiftung 
• Auflösung von Traditionen: z. B. Arbeit, Zeit und soziale Bindungen durch 
Virtualität und Beschleunigung 
• Eudaimonismus bei Aristoteles, ataraxia in der Stoa etc. 
• Hedonismus und Lustprinzip bei Epikur, Nietzsche, Freud etc. 
• „gutes Leben“, Lebensqualität und Würde 
• kritische Auseinandersetzung mit Narzissmus 
• Phänomenologie der Krisenerfahrung 
• Resilienz und Krisenbewältigung 
 
Verbindliche Grundbegriffe: 
Eudaimonismus, Hedonismus, Krise, Postmoderne, Resilienz, Sinn 

Wahlmodul 2 
(festgelegt durch 
Fachkonferenz) 
 
Identität im beschleunigten Zeitalter 

Verbindliche Unterrichtsaspekte: 
• Phänomene des beschleunigten Zeitalters 
• Chancen und Risiken der Veränderbarkeit personaler Identitäten 
• Möglichkeiten der Entschleunigung 
 
Mögliche Konkretisierungen und Ergänzungen: 
• Auflösung und Partikularisierung der Gültigkeit von sozialen Normen, 
Wertewandel 
• Unverbindlichkeit und Maximierung von Wahlmöglichkeiten als 
Lebensprinzip 
• Kapitalismus als System der Beschleunigung, 24-Stunden-Konsum 
• modernes Viel-Ich, mehrere Identitäten in sozialen Netzwerken 
(öffentliche, sich 
widersprechende, heimliche) 
• Einzelereignisse vs. kohärente Erfahrungen 
• Ich-Spaltung, Ambivalenz, Schizophrenie 
• Flexibilität, kulturelle Diskontinuität 
• Ausdifferenzierung der eigenen Persönlichkeit, z. B. durch die Abkehr von 
genderspezifischen Rollenzuweisungen 
• Selbstverwirklichung durch Befriedigung vielfältiger Bedürfnisse 
• Generation Y, slow life 
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Jahrgang Anzahl  
Klausuren 

Klausur- 
länge 

Kursart                                       Leistungsmodus und Gewichtungen 

11.1 1 90 Min  schriftlich: 40% sonstige Leistungen: 60% 

11.2 1 90 Min.  schriftlich: 40%  sonstige Leistungen: 60% 

12.1 1 135 Min.  schriftlich: 40% sonstige Leistungen: 60% 

 2 bei Prüflingen 
(P4/P5) 

135 Min. 
 

gA schriftlich: 50% sonstige Leistungen: 50% 

12.2 1 NP: 135 Min. 
P5: 135 Min. 
P4: 220 Min. 

gA schriftlich: 40% sonstige Leistungen: 60% 

13.1 1 135 Min. gA schriftlich 
NP:40% 
P5:40% 
P4:50% 

Sonstige Leistungen 
NP:60% 
P5:60% 
P4:50% 

13.2 1 
 

NP: 135 Min. 
P5: 135 Min. 
P4: 135 Min. 

gA schriftlich: 40% sonstige Leistungen: 60% 

 
Verfasserin: StR‘ Aruna Neiro-Trautmann 20.08.2023 


